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Badische Verfassung vom 21. März 1919

Nachdem sich im Zuge der Revolution in Baden ein Kabinett unter dem

Sozialdemokraten Anton Gieß gebildet hatte und Zentrum, SPD und

DDP in den Wahlen zur Verfassunggebenden Nationalversammlung

am 5. Januar 1919 nahezu alle Wählerstimmen auf sich vereinigen

konnten, wurde am 25. März 1919 die neue Verfassung vom

21. März beschlossen. Diese wurde als einzige der damaligen

Landesverfassungen am 13. April 1919 einem Plebiszit unterworfen und

trat am 23. April 1919 in Kraft.

Zwar vor der Reichsverfassung zustande gekommen, entsprach

die badische Verfassung dennoch den insbesondere in Artikel 17

WRV – "Jedes Land muß eine freistaatliche Verfassung haben. Die

Volksvertretung muß in allgemeiner, gleicher, unmittelbarer und geheimer

Wahl von allen reichsdeutschen Männern und Frauen nach den

Grundsätzen der Verhältniswahl gewählt werden. Die Landesregierung

bedarf des Vertrauens der Volksvertretung." – festgelegten Grundsätzen,

so dass sie nach dem 14. August 1919 nicht verändert werden musste.

Der Landtag wurde für vier Jahre in allgemeiner, gleicher und geheimer

Wahl vom Volk gewählt. Weder durch sich selbst noch durch Regierung

konnte er aufgelöst werden. Dies war nur durch Volksabstimmung

möglich (§ 46). Anders als in allen anderen Landesverfassungen war

der Landtag zur Wahl aller Minister berechtigt. Das aus den Ministern

bestehende Staatsministerium hatte einen eigenen Präsidenten,

der die Bezeichnung "Staatspräsident" trug und alljährlich vom

Landtag zu wählen war (§ 52). Einzelne Minister oder auch das ganze

Staatsministerium konnten vom Landtag abberufen werden (§ 53).

Die Gesetzgebung lag beim Landtag; ein Notverordnungsrecht des

Staatsministeriums bestand nur bei nichtversammeltem Landtag (§ 56).

Die § 18 und 19 behandelten die Religion und das Schulwesen:

Gewissens- und Bekenntnisfreiheit wurden garantiert und staatlich

anerkannten Religionsgemeinschaften der Status von Körperschaften

öffentlichen Rechts zugesprochen, wodurch ihnen ein Besteuerungsrecht

zukam. Bis auf Privatpatronate sollten alle Kirchenämter durch die Kirche

selbst verliehen werden. Die Kirchengüter wurden garantiert. 

Die Schulaufsicht lag zwar beim Staat, die Leitung des

Religionsunterrichts oblag hingegen den religiösen Gemeinschaften

im Rahmen des Schulgesetzes. Jedoch durften weder Lehrer noch

Schüler (gegen die religiöse Überzeugung ihrer Erziehungsberechtigten)

zur Erteilung von bzw. Teilnahme am Religionsunterricht gezwungen

werden. Dasselbe galt für kirchliche Handlungen. Nichtstaatliche

Bildungsanstalten waren zwar prinzipiell zugelassen, das galt allerdings

nicht für neue nichtstaatliche Volksschulen.
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